
Einladung zum Informationsgespräch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr…,

durch die Personalabteilung des Kreiskirchenamtes wurde uns mitgeteilt, dass Sie in den letzten 12 Monaten länger als sechs Wochen erkrankt waren.

Um Sie bei dem Prozess Ihrer Gesundung zu unterstützen, bzw. weitere Erkrankungen möglichst zu verhindern, möchten wir mit Ihnen zusammen in einem BEM klären, ob durch Maßnahmen an Ihrem Arbeitsplatz dieses Ziel erreicht werden kann.
Mit unserem Schreiben vom… wurden Sie bereits über die Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements beim Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld informiert. Den Gesetzestext haben wir zu Ihrer Information auf der Rückseite dieses Schreibens nochmals abgedruckt.

Grundsätzlich gilt beim BEM folgendes:

Die Teilnahme an Gesprächen und Maßnahmen des BEM ist freiwillig und orientiert sich am Recht auf individuelle Selbstbestimmung.

Das BEM erfolgt unter Wahrung der jeweiligen gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Daten dürfen nur an Dritte weitergegeben werden, wenn Sie als Mitarbeiter/in Ihre schriftliche Einwilligung erteilt haben.

Wir laden Sie hiermit zu einem ersten Informationsgespräch zum BEM ein. Bitte melden Sie sich innerhalb der nächsten 14 Tage bei Herrn / Frau … (Telefon…)
Bitte teilen Sie Herrn / Frau … ebenfalls mit, welche Person der Mitarbeitervertretung an dem Informationsgespräch teilnehmen soll.

Da uns durch die Personalabteilung ebenfalls mitgeteilt wurde, dass bei Ihnen eine Schwerbehinderung vorliegt, wird die Schwerbehindertenvertreterin Frau Teichert (Telefon: 58 37 125) auch an dem Informationsgespräch teilnehmen.

Für allgemeine Rückfragen zum BEM stehen Ihnen folgende MitarbeiterInnen gern zur Verfügung:
Mitglieder der Mitarbeitervertretung: Herr Krause-Kappes, Telefon: 0521/5837-173 oder 

Frau Babenhauserheide Telefon: 0521/5837-133
Schwerbehindertenvertretung: Frau Brigitte Teichert, Telefon: 0521/5837-125

Personalabteilung des Evangelischen Kirchenkreises: Frau Susanne Janson; Telefon: 0521/5837-126

Das betriebliche Eingliederungsmanagements (BEM) ist im § 84 Absatz 2 SGB IX wie folgt geregelt:

„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement).“
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